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aber der in § 150 Abs. 2 oder, wenn die Gesellschaft verpflichtet ist, ihren
Gewinn zum Teil abzuführen, der in Nummer 2 bestimmte Betrag.

§ 301 Höchstbetrag der Gewinnabführung. 1Eine Gesellschaft kann,
gleichgültig welche Vereinbarungen über die Berechnung des abzuführenden
Gewinns getroffen worden sind, als ihren Gewinn höchstens den ohne die
Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen Ver-
lustvortrag aus dem Vorjahr, um den Betrag, der nach § 300 in die gesetzlichen
Rücklagen einzustellen ist, und den nach § 268 Abs. 8 des Handelsgesetzbuchs
ausschüttungsgesperrten Betrag, abführen. 2 Sind während der Dauer des Ver-
trags Beträge in andere Gewinnrücklagen eingestellt worden, so können diese
Beträge den anderen Gewinnrücklagen entnommen und als Gewinn abgeführt
werden.

§ 302 Verlustübernahme. (1) Besteht ein Beherrschungs- oder ein Ge-
winnabführungsvertrag, so hat der andere Vertragsteil jeden während der Ver-
tragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit dieser
nicht dadurch ausgeglichen wird, daß den anderen Gewinnrücklagen Beträge
entnommen werden, die während der Vertragsdauer in sie eingestellt worden
sind.
(2) Hat eine abhängige Gesellschaft den Betrieb ihres Unternehmens dem

herrschenden Unternehmen verpachtet oder sonst überlassen, so hat das herr-
schende Unternehmen jeden während der Vertragsdauer sonst entstehenden
Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit die vereinbarte Gegenleistung das an-
gemessene Entgelt nicht erreicht.
(3) 1Die Gesellschaft kann auf den Anspruch auf Ausgleich erst drei Jahre

nach dem Tage, an dem die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das
Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuchs bekannt gemacht worden
ist, verzichten oder sich über ihn vergleichen. 2Dies gilt nicht, wenn der
Ausgleichspflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung des Insol-
venzverfahrens mit seinen Gläubigern vergleicht oder wenn die Ersatzpflicht in
einem Insolvenzplan geregelt wird. 3Der Verzicht oder Vergleich wird nur
wirksam, wenn die außenstehenden Aktionäre durch Sonderbeschluß zustim-
men und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des
bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift
Widerspruch erhebt.
(4) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren in zehn Jahren seit dem

Tag, an dem die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister
nach § 10 des Handelsgesetzbuchs bekannt gemacht worden ist.

§ 303 Gläubigerschutz. (1) 1Endet ein Beherrschungs- oder ein Gewinn-
abführungsvertrag, so hat der andere Vertragsteil den Gläubigern der Gesell-
schaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der
Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetz-
buchs bekannt gemacht worden ist, Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen
sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck
bei ihm melden. 2Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung der Eintragung
auf dieses Recht hinzuweisen.
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(2) Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu,
die im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung
aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem
Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
(3) 1 Statt Sicherheit zu leisten, kann der andere Vertragsteil sich für die

Forderung verbürgen. 2 § 349 des Handelsgesetzbuchs über den Ausschluß der
Einrede der Vorausklage ist nicht anzuwenden.

Vierter Abschnitt. Sicherung der außenstehenden Aktionäre bei
Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen

§ 304 Angemessener Ausgleich. (1) 1Ein Gewinnabführungsvertrag muß
einen angemessenen Ausgleich für die außenstehenden Aktionäre durch eine
auf die Anteile am Grundkapital bezogene wiederkehrende Geldleistung (Aus-
gleichszahlung) vorsehen. 2Ein Beherrschungsvertrag muß, wenn die Gesell-
schaft nicht auch zur Abführung ihres ganzen Gewinns verpflichtet ist, den
außenstehenden Aktionären als angemessenen Ausgleich einen bestimmten
jährlichen Gewinnanteil nach der für die Ausgleichszahlung bestimmten Höhe
garantieren. 3Von der Bestimmung eines angemessenen Ausgleichs kann nur
abgesehen werden, wenn die Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlußfassung
ihrer Hauptversammlung über den Vertrag keinen außenstehenden Aktionär
hat.
(2) 1Als Ausgleichszahlung ist mindestens die jährliche Zahlung des Betrags

zuzusichern, der nach der bisherigen Ertragslage der Gesellschaft und ihren
künftigen Ertragsaussichten unter Berücksichtigung angemessener Abschrei-
bungen und Wertberichtigungen, jedoch ohne Bildung anderer Gewinnrück-
lagen, voraussichtlich als durchschnittlicher Gewinnanteil auf die einzelne Aktie
verteilt werden könnte. 2 Ist der andere Vertragsteil eine Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien, so kann als Ausgleichszahlung auch die
Zahlung des Betrags zugesichert werden, der unter Herstellung eines angemes-
senen Umrechnungsverhältnisses auf Aktien der anderen Gesellschaft jeweils als
Gewinnanteil entfällt. 3Die Angemessenheit der Umrechnung bestimmt sich
nach dem Verhältnis, in dem bei einer Verschmelzung auf eine Aktie der
Gesellschaft Aktien der anderen Gesellschaft zu gewähren wären.
(3) 1Ein Vertrag, der entgegen Absatz 1 überhaupt keinen Ausgleich vor-

sieht, ist nichtig. 2Die Anfechtung des Beschlusses, durch den die Hauptver-
sammlung der Gesellschaft dem Vertrag oder einer unter § 295 Abs. 2 fallenden
Änderung des Vertrags zugestimmt hat, kann nicht auf § 243 Abs. 2 oder darauf
gestützt werden, daß der im Vertrag bestimmte Ausgleich nicht angemessen ist.
3 Ist der im Vertrag bestimmte Ausgleich nicht angemessen, so hat das in § 2 des
Spruchverfahrensgesetzes1) bestimmte Gericht auf Antrag den vertraglich ge-
schuldeten Ausgleich zu bestimmen, wobei es, wenn der Vertrag einen nach
Absatz 2 Satz 2 berechneten Ausgleich vorsieht, den Ausgleich nach dieser
Vorschrift zu bestimmen hat.
(4) Bestimmt das Gericht den Ausgleich, so kann der andere Vertragsteil den

Vertrag binnen zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist kündigen.

1)Nr. 5.

1 AktG § 304 Aktiengesetz
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§ 305 Abfindung. (1) Außer der Verpflichtung zum Ausgleich nach § 304
muß ein Beherrschungs- oder ein Gewinnabführungsvertrag die Verpflichtung
des anderen Vertragsteils enthalten, auf Verlangen eines außenstehenden Aktio-
närs dessen Aktien gegen eine im Vertrag bestimmte angemessene Abfindung
zu erwerben.
(2) Als Abfindung muß der Vertrag,

1. wenn der andere Vertragsteil eine nicht abhängige und nicht in Mehrheits-
besitz stehende Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, die Gewährung eigener Aktien dieser Gesellschaft,

2. wenn der andere Vertragsteil eine abhängige oder in Mehrheitsbesitz stehen-
de Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien und das herr-
schende Unternehmen eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft
auf Aktien mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ist, entweder die Gewährung von Aktien der herrschenden oder
mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft oder eine Barabfindung,

3. in allen anderen Fällen eine Barabfindung
vorsehen.
(3) 1Werden als Abfindung Aktien einer anderen Gesellschaft gewährt, so ist

die Abfindung als angemessen anzusehen, wenn die Aktien in dem Verhältnis
gewährt werden, in dem bei einer Verschmelzung auf eine Aktie der Gesell-
schaft Aktien der anderen Gesellschaft zu gewähren wären, wobei Spitzen-
beträge durch bare Zuzahlungen ausgeglichen werden können. 2Die angemes-
sene Barabfindung muß die Verhältnisse der Gesellschaft im Zeitpunkt der
Beschlußfassung ihrer Hauptversammlung über den Vertrag berücksichtigen.
3 Sie ist nach Ablauf des Tages, an dem der Beherrschungs- oder Gewinn-
abführungsvertrag wirksam geworden ist, mit jährlich 5 Prozentpunkten über
dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu
verzinsen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlos-
sen.
(4) 1Die Verpflichtung zum Erwerb der Aktien kann befristet werden. 2Die

Frist endet frühestens zwei Monate nach dem Tage, an dem die Eintragung des
Bestehens des Vertrags im Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuchs
bekannt gemacht worden ist. 3 Ist ein Antrag auf Bestimmung des Ausgleichs
oder der Abfindung durch das in § 2 des Spruchverfahrensgesetzes1) bestimmte
Gericht gestellt worden, so endet die Frist frühestens zwei Monate nach dem
Tage, an dem die Entscheidung über den zuletzt beschiedenen Antrag im
Bundesanzeiger bekanntgemacht worden ist.
(5) 1Die Anfechtung des Beschlusses, durch den die Hauptversammlung der

Gesellschaft dem Vertrag oder einer unter § 295 Abs. 2 fallenden Änderung des
Vertrags zugestimmt hat, kann nicht darauf gestützt werden, daß der Vertrag
keine angemessene Abfindung vorsieht. 2 Sieht der Vertrag überhaupt keine
oder eine den Absätzen 1 bis 3 nicht entsprechende Abfindung vor, so hat das
in § 2 des Spruchverfahrensgesetzes bestimmte Gericht auf Antrag die ver-

1)Nr. 5.
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traglich zu gewährende Abfindung zu bestimmen. 3Dabei hat es in den Fällen
des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Vertrag die Gewährung von Aktien der herr-
schenden oder mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft vorsieht, das Verhältnis, in
dem diese Aktien zu gewähren sind, wenn der Vertrag nicht die Gewährung
von Aktien der herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft vor-
sieht, die angemessene Barabfindung zu bestimmen. 4 § 304 Abs. 4 gilt sinn-
gemäß.

§ 306 (aufgehoben)

§ 307 Vertragsbeendigung zur Sicherung außenstehender Aktionäre.
Hat die Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlußfassung ihrer Hauptversamm-

lung über einen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag keinen außen-
stehenden Aktionär, so endet der Vertrag spätestens zum Ende des Geschäfts-
jahrs, in dem ein außenstehender Aktionär beteiligt ist.

Zweiter Teil. Leitungsmacht und Verantwortlichkeit bei Abhängigkeit
von Unternehmen

Erster Abschnitt. Leitungsmacht und Verantwortlichkeit bei Bestehen eines
Beherrschungsvertrags

§ 308 Leitungsmacht. (1) 1Besteht ein Beherrschungsvertrag, so ist das
herrschende Unternehmen berechtigt, dem Vorstand der Gesellschaft hinsicht-
lich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu erteilen. 2Bestimmt der Vertrag
nichts anderes, so können auch Weisungen erteilt werden, die für die Gesell-
schaft nachteilig sind, wenn sie den Belangen des herrschenden Unternehmens
oder der mit ihm und der Gesellschaft konzernverbundenen Unternehmen
dienen.
(2) 1Der Vorstand ist verpflichtet, die Weisungen des herrschenden Unter-

nehmens zu befolgen. 2Er ist nicht berechtigt, die Befolgung einer Weisung zu
verweigern, weil sie nach seiner Ansicht nicht den Belangen des herrschenden
Unternehmens oder der mit ihm und der Gesellschaft konzernverbundenen
Unternehmen dient, es sei denn, daß sie offensichtlich nicht diesen Belangen
dient.
(3) 1Wird der Vorstand angewiesen, ein Geschäft vorzunehmen, das nur mit

Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vorgenommen werden darf, und
wird diese Zustimmung nicht innerhalb einer angemessenen Frist erteilt, so hat
der Vorstand dies dem herrschenden Unternehmen mitzuteilen. 2Wiederholt
das herrschende Unternehmen nach dieser Mitteilung die Weisung, so ist die
Zustimmung des Aufsichtsrats nicht mehr erforderlich; die Weisung darf, wenn
das herrschende Unternehmen einen Aufsichtsrat hat, nur mit dessen Zustim-
mung wiederholt werden.

§ 309 Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter des herrschenden
Unternehmens. (1) Besteht ein Beherrschungsvertrag, so haben die gesetzli-
chen Vertreter (beim Einzelkaufmann der Inhaber) des herrschenden Unter-
nehmens gegenüber der Gesellschaft bei der Erteilung von Weisungen an diese
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwen-
den.

1 AktG §§ 306–309 Aktiengesetz
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(2) 1Verletzen sie ihre Pflichten, so sind sie der Gesellschaft zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. 2 Ist streitig, ob
sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters ange-
wandt haben, so trifft sie die Beweislast.
(3) 1Die Gesellschaft kann erst drei Jahre nach der Entstehung des Anspruchs

und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten oder sich über sie vergleichen,
wenn die außenstehenden Aktionäre durch Sonderbeschluß zustimmen und
nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des bei der
Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift Wider-
spruch erhebt. 2Die zeitliche Beschränkung gilt nicht, wenn der Ersatzpflichti-
ge zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung des Insolvenzverfahrens mit
seinen Gläubigern vergleicht oder wenn die Ersatzpflicht in einem Insolvenz-
plan geregelt wird.
(4) 1Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann auch von jedem Aktionär

geltend gemacht werden. 2Der Aktionär kann jedoch nur Leistung an die
Gesellschaft fordern. 3Der Ersatzanspruch kann ferner von den Gläubigern der
Gesellschaft geltend gemacht werden, soweit sie von dieser keine Befriedigung
erlangen können. 4Den Gläubigern gegenüber wird die Ersatzpflicht durch
einen Verzicht oder Vergleich der Gesellschaft nicht ausgeschlossen. 5 Ist über
das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet, so übt während
dessen Dauer der Insolvenzverwalter oder der Sachwalter das Recht der Aktio-
näre und Gläubiger, den Ersatzanspruch der Gesellschaft geltend zu machen,
aus.
(5) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren in fünf Jahren.

§ 310 Verantwortlichkeit der Verwaltungsmitglieder der Gesellschaft.
(1) 1Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft

haften neben dem Ersatzpflichtigen nach § 309 als Gesamtschuldner, wenn sie
unter Verletzung ihrer Pflichten gehandelt haben. 2 Ist streitig, ob sie die Sorg-
falt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben,
so trifft sie die Beweislast.
(2) Dadurch, daß der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat, wird die Er-

satzpflicht nicht ausgeschlossen.
(3) Eine Ersatzpflicht der Verwaltungsmitglieder der Gesellschaft besteht

nicht, wenn die schädigende Handlung auf einer Weisung beruht, die nach
§ 308 Abs. 2 zu befolgen war.
(4) § 309 Abs. 3 bis 5 ist anzuwenden.

Zweiter Abschnitt. Verantwortlichkeit bei Fehlen eines
Beherrschungsvertrags

§ 311 Schranken des Einflusses. (1) Besteht kein Beherrschungsvertrag, so
darf ein herrschendes Unternehmen seinen Einfluß nicht dazu benutzen, eine
abhängige Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien zu ver-
anlassen, ein für sie nachteiliges Rechtsgeschäft vorzunehmen oder Maßnah-
men zu ihrem Nachteil zu treffen oder zu unterlassen, es sei denn, daß die
Nachteile ausgeglichen werden.
(2) 1 Ist der Ausgleich nicht während des Geschäftsjahrs tatsächlich erfolgt, so

muß spätestens am Ende des Geschäftsjahrs, in dem der abhängigen Gesellschaft

Drittes Buch. Verbundene Unternehmen §§ 310, 311 AktG 1
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der Nachteil zugefügt worden ist, bestimmt werden, wann und durch welche
Vorteile der Nachteil ausgeglichen werden soll. 2Auf die zum Ausgleich be-
stimmten Vorteile ist der abhängigen Gesellschaft ein Rechtsanspruch zu
gewähren.
(3) Die §§ 111a bis 111c bleiben unberührt.

§ 312 Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Un-
ternehmen. (1) 1Besteht kein Beherrschungsvertrag, so hat der Vorstand einer
abhängigen Gesellschaft in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs einen
Bericht über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen
aufzustellen. 2 In dem Bericht sind alle Rechtsgeschäfte, welche die Gesellschaft
im vergangenen Geschäftsjahr mit dem herrschenden Unternehmen oder
einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder auf Veranlassung oder im
Interesse dieser Unternehmen vorgenommen hat, und alle anderen Maßnah-
men, die sie auf Veranlassung oder im Interesse dieser Unternehmen im ver-
gangenen Geschäftsjahr getroffen oder unterlassen hat, aufzuführen. 3Bei den
Rechtsgeschäften sind Leistung und Gegenleistung, bei den Maßnahmen die
Gründe der Maßnahme und deren Vorteile und Nachteile für die Gesellschaft
anzugeben. 4Bei einem Ausgleich von Nachteilen ist im einzelnen anzugeben,
wie der Ausgleich während des Geschäftsjahrs tatsächlich erfolgt ist, oder auf
welche Vorteile der Gesellschaft ein Rechtsanspruch gewährt worden ist.
(2) Der Bericht hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen

Rechenschaft zu entsprechen.
(3) 1Am Schluß des Berichts hat der Vorstand zu erklären, ob die Gesell-

schaft nach den Umständen, die ihm in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem
das Rechtsgeschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlas-
sen wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt
und dadurch, daß die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht
benachteiligt wurde. 2Wurde die Gesellschaft benachteiligt, so hat er außerdem
zu erklären, ob die Nachteile ausgeglichen worden sind. 3Die Erklärung ist
auch in den Lagebericht aufzunehmen.

§ 313 Prüfung durch den Abschlußprüfer. (1) 1 Ist der Jahresabschluß
durch einen Abschlußprüfer zu prüfen, so ist gleichzeitig mit dem Jahres-
abschluß und dem Lagebericht auch der Bericht über die Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen dem Abschlußprüfer vorzulegen. 2Er hat zu prü-
fen, ob
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die
im Zeitpunkt ihrer Vornahme bekannt waren, die Leistung der Gesellschaft
nicht unangemessen hoch war; soweit sie dies war, ob die Nachteile aus-
geglichen worden sind,

3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine
wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.

3 § 320 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs gilt
sinngemäß. 4Die Rechte nach dieser Vorschrift hat der Abschlußprüfer auch
gegenüber einem Konzernunternehmen sowie gegenüber einem abhängigen
oder herrschenden Unternehmen.

1 AktG §§ 312, 313 Aktiengesetz
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(2) 1Der Abschlußprüfer hat über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu
berichten. 2 Stellt er bei der Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und
des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen fest, daß
dieser Bericht unvollständig ist, so hat er auch hierüber zu berichten. 3Der
Abschlussprüfer hat seinen Bericht zu unterzeichnen und dem Aufsichtsrat
vorzulegen; dem Vorstand ist vor der Zuleitung Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben.
(3) 1 Sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung keine Einwendun-

gen zu erheben, so hat der Abschlußprüfer dies durch folgenden Vermerk zum
Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu bestätigen:
Nach meiner/unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätige ich/
bestätigen wir, daß
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesell-
schaft nicht unangemessen hoch war oder Nachteile ausgeglichen worden
sind,

3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine
wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.

2Führt der Bericht kein Rechtsgeschäft auf, so ist Nummer 2, führt er keine
Maßnahme auf, so ist Nummer 3 des Vermerks fortzulassen. 3Hat der Ab-
schlußprüfer bei keinem im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäft festgestellt,
daß die Leistung der Gesellschaft unangemessen hoch war, so ist Nummer 2 des
Vermerks auf diese Bestätigung zu beschränken.
(4) 1 Sind Einwendungen zu erheben oder hat der Abschlußprüfer fest-

gestellt, daß der Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
unvollständig ist, so hat er die Bestätigung einzuschränken oder zu versagen.
2Hat der Vorstand selbst erklärt, daß die Gesellschaft durch bestimmte Rechts-
geschäfte oder Maßnahmen benachteiligt worden ist, ohne daß die Nachteile
ausgeglichen worden sind, so ist dies in dem Vermerk anzugeben und der
Vermerk auf die übrigen Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen zu beschränken.
(5) 1Der Abschlußprüfer hat den Bestätigungsvermerk mit Angabe von Ort

und Tag zu unterzeichnen. 2Der Bestätigungsvermerk ist auch in den Prüfungs-
bericht aufzunehmen.

§ 314 Prüfung durch den Aufsichtsrat. (1) 1Der Vorstand hat den Bericht
über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen unverzüglich nach dessen
Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. 2Dieser Bericht und, wenn der Jah-
resabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen ist, der Prüfungsbericht des
Abschlussprüfers sind auch jedem Aufsichtsratsmitglied oder, wenn der Auf-
sichtsrat dies beschlossen hat, den Mitgliedern eines Ausschusses zu übermit-
teln.
(2) 1Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen

Unternehmen zu prüfen und in seinem Bericht an die Hauptversammlung
(§ 171 Abs. 2) über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. 2 Ist der Jahres-
abschluß durch einen Abschlußprüfer zu prüfen, so hat der Aufsichtsrat in
diesem Bericht ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Berichts über die
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen durch den Abschlußprüfer Stel-
lung zu nehmen. 3Ein von dem Abschlußprüfer erteilter Bestätigungsvermerk

Drittes Buch. Verbundene Unternehmen § 314 AktG 1
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ist in den Bericht aufzunehmen, eine Versagung des Bestätigungsvermerks
ausdrücklich mitzuteilen.
(3) Am Schluß des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob nach dem

abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen gegen die Erklärung
des Vorstands am Schluß des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen zu erheben sind.
(4) Ist der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, so hat

dieser an den Verhandlungen des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses über den
Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen teilzunehmen
und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung zu berichten.

§ 315 Sonderprüfung. 1Auf Antrag eines Aktionärs hat das Gericht Son-
derprüfer zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu dem
herrschenden Unternehmen oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen
zu bestellen, wenn
1. der Abschlußprüfer den Bestätigungsvermerk zum Bericht über die Bezie-
hungen zu verbundenen Unternehmen eingeschränkt oder versagt hat,

2. der Aufsichtsrat erklärt hat, daß Einwendungen gegen die Erklärung des
Vorstands am Schluß des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen zu erheben sind,

3. der Vorstand selbst erklärt hat, daß die Gesellschaft durch bestimmte Rechts-
geschäfte oder Maßnahmen benachteiligt worden ist, ohne daß die Nachteile
ausgeglichen worden sind.

2Liegen sonstige Tatsachen vor, die den Verdacht einer pflichtwidrigen Nach-
teilszufügung rechtfertigen, kann der Antrag auch von Aktionären gestellt
werden, deren Anteile zusammen den Schwellenwert des § 142 Abs. 2 errei-
chen, wenn sie glaubhaft machen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor
dem Tage der Antragstellung Inhaber der Aktien sind. 3Über den Antrag
entscheidet das Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.
4 § 142 Abs. 8 gilt entsprechend. 5Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde
zulässig. 6Hat die Hauptversammlung zur Prüfung derselben Vorgänge Sonder-
prüfer bestellt, so kann jeder Aktionär den Antrag nach § 142 Abs. 4 stellen.

§ 316 Kein Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
bei Gewinnabführungsvertrag. §§ 312 bis 315 gelten nicht, wenn zwischen
der abhängigen Gesellschaft und dem herrschenden Unternehmen ein Ge-
winnabführungsvertrag besteht.

§ 317 Verantwortlichkeit des herrschenden Unternehmens und seiner
gesetzlichen Vertreter. (1) 1Veranlaßt ein herrschendes Unternehmen eine
abhängige Gesellschaft, mit der kein Beherrschungsvertrag besteht, ein für sie
nachteiliges Rechtsgeschäft vorzunehmen oder zu ihrem Nachteil eine Maß-
nahme zu treffen oder zu unterlassen, ohne daß es den Nachteil bis zum Ende
des Geschäftsjahrs tatsächlich ausgleicht oder der abhängigen Gesellschaft einen
Rechtsanspruch auf einen zum Ausgleich bestimmten Vorteil gewährt, so ist es
der Gesellschaft zum Ersatz des ihr daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
2Es ist auch den Aktionären zum Ersatz des ihnen daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet, soweit sie, abgesehen von einem Schaden, der ihnen durch
Schädigung der Gesellschaft zugefügt worden ist, geschädigt worden sind.
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